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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 2/2025  
 
Beschluss 
der Bundeskommission  
am 5. Juni 2025 in Bad Hersfeld  
 
 
 

 
 

  Änderung Anmerkungen 30 und 31 Anhang B der Anlage 33 AVR   
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
 

I. Änderung in Anhang B der Anlage 33 zu den AVR 
 

1. In der Anmerkung 30 des Anhangs B der Anlage 33 zu den AVR wird der  
Betrag „150,00 Euro“ durch den Betrag „180,00 Euro“ ersetzt. 

 
2. In der Anmerkung 31 des Anhangs B der Anlage 33 zu den AVR wird der  

Betrag „80,00 Euro“ durch den Betrag „180,00 Euro“ ersetzt. 
 

 
II. Inkrafttreten 

 
Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft. 
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 

 
Mit den obigen Änderungen werden die Beträge der beiden monatlichen Zulagen, die der Dienst-
geber zur Deckung des Personalbedarfs an die von der Anmerkung erfassten Mitarbeiter zahlen 
kann, erhöht auf nunmehr mindestens 180,00 Euro. Bezüglich des TVöD SuE besteht keine Ta-
rifautomatik gegenüber den AVR Caritas, daher besteht die Möglichkeit, dass die Erhöhung im 
Rahmen der nächsten Tarifrunde wegfällt, deswegen erfolgt keine Befristung der Erhöhung. 
 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
 

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 
1 AK-Ordnung. Es handelt sich um die Festlegung der Höhe der mittleren Werte der Vergütungs-
bestandteile im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. 
 

* * * 
 

Bad Hersfeld, 5. Juni 2025 
 
 
 
gez. Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


